
  

 

Amt Barnim-Oderbruch 
Bau- und Ordnungsamt 

 
         

Sitzungsvorlage   Vorlage Nr. S-BOA/027/22-Bl  

         

 

Betreff: Beratung und Beschlussfassung zur Errichtung von Querungshilfen in der 

B167 Ortsdurchfahrt Kunersdorf 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeindevertretung Bliesdorf 23.05.2022 Entscheidung 

 

 

Produkt: Gemeindestraßen und Anlagen 

Einreicher:  Helge Suhr 

 

Sachverhalt und Begründung: 

 

Aus dem Kreis der Gemeindevertretung kam der Wunsch nach der Errichtung von 

Querungshilfen in der Bundesstraße B167 in der Ortsdurchfahrt Kunersdorf. Diese sollen zum 

einen der Erhöhung der Verkehrssicherheit der Fußgänger und zum anderen der Verringerung 

der Geschwindigkeiten der Fahrzeuge dienen. Es wurde seitens des Amtes Barnim-Oderbruch 

ein Antrag an den Landesbetrieb Straßenwesen gerichtet. 

In der Antwort wird die Errichtung grundsätzlich eröffnet, jedoch nicht in der 

vorgeschlagenen Anordnung. Es werden zwei alternative Standorte vorgeschlagen: 

1. Eine zentrale Querungshilfe im Kreuzungsbereich B167 / K6410 

2. Rückbau der Busbuchten zu Gunsten einer Mittelinsel 

Eine Kostentragung für die Errichtung seitens des Straßenbaulastträgers wird versagt. 

Sämtliche Kosten wären von der Gemeinde zu tragen. 

Das Amt Barnim-Oderbruch schätzt die Kosten für jede der Varianten auf über  

100.000 €.   

 

 

Beschlussempfehlung: 

Die Gemeindevertretung Bliesdorf beschließt, die Errichtung von Fahrbahnteilern und 

Querungshilfen im der Bundesstraße B167 in der Ortsdurchfahrt Kunersdorf 

ingenieurplanerisch prüfen zu lassen. In den Haushalt 2023/2024 sind für 2023 

Planungsmittel in Höhe von 20.000,00 € aufzunehmen. Das Amt Barnim-Oderbruch 

wird beauftragt, eine Ingenieurplanung anfertigen und der Gemeindevertretung 

vorstellen zu lassen.  

 

 
_____________________________________ 

(Name des Abteilungsleiters) 

(Leiter der Abteilung Bau- und Ordnungsamt) 

  

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:     Ja 

im Haushaltsplan/Nachtragshaushaltsplan eingestellt: Nein 



 
 

_____________________________________________________ 

(Leiterin Hauptamt und Finanzverwaltung) 

 

Anlagen: Antrag an LS, 01.04.2022, Stellungnahme des LS, 07.04.2022 
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